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Ist das in den Bundesländern verschieden? In Nds kann man nach einem "nicht bewährt"
versetzt werden und hat dann die Chance, sich doch noch zu bewähren. Und wenn man wieder
'durchfällt' könnte man sogar klagen. (Ich weiß nicht, wie da die Erfolgsaussichten sind.)

1https://www.lehrerforen.de/thread/41168-entlassung-wegen-nichtbef%C3%A4higung/?postID=370885#post370885
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